
Informationsblatt zusätzliche Reisebeihilfe 
zum Antrag auf zusätzliche Reisebeihilfe 

(Stand: March 2024) 

Mit dem Mobilitätsprogramm Your EURES Job 4 (YEJ 4) 
erhalten Arbeitnehmer:innen in der EU eine umfassende 
Beratung und können Förderleistungen beantragen, um 
Hindernisse auf dem Weg zu einer Beschäftigung, einem 
Ausbildungsplatz oder einem Praktikum in einem anderen 
EU-Land, Island oder Norwegen zu überwinden. 

Beschreibung der Förderleistung: 
Bewerber:innen aus benachteiligten Verhältnissen können eine 
zusätzliche Reisebeihilfe erhalten wenn Fördermittel für 
Reisekosten und/oder Umzugskosten bewilligt wurden 

Voraussetzungen für finanzielle Unterstützung: 
• Mindestalter 18 Jahre und
• Staatsangehörigkeit eines der EU-Mitgliedstaaten,

Norwegens oder Islands oder
• Drittstaatsangehörige mit EU Daueraufenthaltstitel gemäß

EU Richtlinie2003/109/EG
• und rechtmäßiger Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaaten

oder Norwegen oder Island.
• Sie müssen sich in der Betreuung der Bundesagentur für

Arbeit oder eines/einer EURES-Berater:in befinden und
• vor der Antragstellung nachweislich eine Beratung durch

eine/n EURES-Berater:in erhalten haben (*).
• Sie haben bereits eine YEJ 4 Bewilligung für eine Reise zu

einem Vorstellungsgespräch und/oder für Umzugskosten
erhalten.

• Sie gehören zu mindestens einer der folgenden Kategorien:
a) Menschen mit physischer oder psychischer 

Beeinträchtigung.
b) Menschen aus sozial, wirtschaftlich oder pädagogisch 

benachteiligten Verhältnissen oder die sich 
vorübergehend in wirtschaftlichen oder sozialen 
Schwierigkeiten befinden.

c) Menschen aus Gebieten in äußerster Randlage der EU-
Mitgliedstaaten bzw. EWR-Staaten, dessen Entfernung 
über die Umzugskostenpauschale hinausgehende Kosten 
verursacht: Martinique, Guadeloupe, Französisch-
Guyana, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (FR), Madeira 
und die Azoren (PT) sowie die Kanarischen Inseln (ES). 
Hierbei muss die Distanz der kostentreibende Faktor 
sein. Sollten kostengünstige Reiseverbindungen trotz der 
Randlage bestehen, können keine zusätzlichen 
Fördermittel beantragt werden.

Bei Bewerber:innen aus Deutschland muss zunächst eine 
Ablehnung von SGB II/SGB III-Fördermitteln für Umzugskosten 
und/oder Reise zum Vorstellungsgespräch erfolgt sein. 

Wann muss der Antrag gestellt werden? 
Der Antrag kann vor oder innerhalb von 30 Tagen nach der 
Reise zum Vorstellungsgespräch und/oder des Umzugs gestellt 
werden. 
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Welche finanzielle Unterstützung kann ich erhalten? 
Die zusätzliche Reisebeihilfe kann unterschiedlich ausfallen, 
darf aber den Höchstbetrag von 550€ pro Bewerber:in und 
bereits genehmigter Förderung (Reise- oder Umzugskosten) 
nicht überschreiten. 

Welche Unterlagen muss ich einreichen? 
1. Bei der Antragstellung: 

• Das unterschriebene Antragsformular 
• Kopie des gültigen Personalausweises/Passes bzw. bei 

Nicht-EU-Bürger:innen, Kopie des Daueraufenthaltstitels 
• Nachweis/e des besonderen Bedarfs (z.B. ärztliches Attest, 

Einkommenserklärung, oder sonstige Dokumente, die eine 
Beurteilung der besonderen Situation ermöglichen. In 
bestimmten Fällen kann eine unterzeichnete ehrenwörtliche 
Erklärung eingereicht werden). 

• Belege über alle Kosten, die Ihnen für Ihren Umzug bzw. Ihre 
Reise entstanden sind. 

Wo reiche ich Antrag und Unterlagen ein? 
Bei Ihrem/Ihrer persönlichen Berater:in der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) in Deutschland (z.B. via Make it in 
Germany) oder bei Ihrem/Ihrer EURES-Berater:in in Ihrem 
Herkunftsland. 

 
Sonderinformationen: 
Eine zusätzliche Reisebeihilfe erfolgt nur, wenn noch keine 
Mittel aus einem Mobilitätsprogramm der EU-Kommission für 
diese Fördermaßnahme abgerufen wurden. 
Das Projekt endet am 30.09.2025. Bis zum 31.08.2025 müssen 
alle Kostenbelege eingereicht worden sein. 
Ein Rechtsanspruch auf Zahlung der finanziellen Unterstützung 
besteht erst, wenn der Antrag durch das TMS-Team bewilligt 
wurde. 
Die Bewilligung der Anträge erfolgt vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit von Mitteln. 

Mehr Informationen: 
EURES Deutschland 
Make it in Germany 
(*) EURES-Berater suchen 
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https://www.eures-deutschland.de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://ec.europa.eu/eures/eures-core/um/page/public?lang=de&pageCode=search_advisers#/adviser/search/list
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